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§ 14 BGG
 BGG 2 - Bebauungsgrundlagengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

 

(1) Die Bauplatzerklärung ist zu versagen, wenn die Grund0äche vom Standpunkt des ö1entlichen Interesses für die

Bebauung ungeeignet erscheint. Dies ist der Fall, wenn

a) die Bebauung der Grund0äche dem Flächenwidmungs- oder dem Bebauungsplan widersprechen würde oder für

die Grund0äche trotz Erfordernis kein Bebauungsplan der Grundstufe und auch der Aufbaustufe besteht. Das

Fehlen eines Bebauungsplanes stellt dann keinen Versagungsgrund dar, wenn

– es sich bei der Grundfläche um eine Baulücke handelt; – es sich um die Errichtung einzelner Bauten in Streulage

(das ist eine solche Entfernung von einem besiedelten

Gebiet, dass ein Zusammenwachsen mit diesem auf längere Zeit nicht erwartet werden kann) handelt;

– es sich um Vorhaben, die unter § 36 ROG 2009 fallen,

handelt; oder

– eine Einzelbewilligung gemäß § 46 ROG 2009 oder ein Fall

des § 47 ROG 2009 vorliegt;

b) die Grund0äche infolge ihrer Bodenbescha1enheit oder weil sie im Gefährdungsbereich von Hochwasser,

Lawinen, Murgängen, Steinschlag u. dgl. gelegen oder als wesentlicher Hochwasserab0uss- oder -rückhalteraum

zu erhalten ist, eine Bebauung nicht zuläßt; diese Gründe stellen dann keinen Versagungstatbestand dar, wenn sie

durch wirtschaftlich vertretbare Maßnahmen nachweislich behebbar sind und es sich um bereits weitgehend

verbaute Gebiete handelt;

c) die Grund0äche infolge ihrer Gestalt oder geringen Flächenausdehnung unter Berücksichtigung der Vorschriften

über die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundstücke und über die Lage der Bauten im Bauplatz eine selbständige

Bebauung nicht zuläßt;

d) eine entsprechende Verkehrsverbindung der Grund0äche mit den ö1entlichen Verkehrs0ächen nicht

sichergestellt ist. Als geeignet gilt hiebei nur eine selbst ö1entliche Verkehrs0äche oder eine Verkehrs0äche, die in

einer den Aufschließungsbestimmungen entsprechenden und gesicherten Weise die Verkehrsverbindung

dauernd gewährleistet;
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e) eine entsprechende Abwasserbeseitigung oder ausreichendes einwandfreies Trinkwasser sowie für

Industriebauten und feuergefährliche Lagerplätze außerdem eine für Löschzwecke nötige Wassermenge nicht

sichergestellt sind;

f) die Erschließung der Grund0äche unwirtschaftliche Aufwendungen für ö1entliche Einrichtungen auf dem Gebiete

des Verkehrs, der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung, der Energieversorgung, der Entwässerung, der

Schulversorgung oder des Polizei- und Feuerschutzes oder sonstige öffentliche Aufgaben erforderlich machen.

(2) Liegen Gründe für eine Versagung nicht vor, so hat die Baubehörde die Bauplatzerklärung auszusprechen.

(3) Im Bescheid, mit dem die Bauplatzerklärung ausgesprochen wird, hat die Baubehörde auch festzusetzen

a) die Straßenfluchtlinien, soweit sie nicht im Bebauungsplan festgelegt sind;

b) die vom Grundeigentümer nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu erfüllenden Verpflichtungen.

c) die zur Fixierung des natürlichen Geländes erforderlichen Höhenpunkte und allenfalls erforderlichen

Schichtenlinien.
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